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Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde in Strafsachen vom 24. März 2026 gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern vom 23. Februar 2026 betreffend die amtliche Entschädigung von Rechtsanwältin A.________ wurde mit Eingabe vom 27. April 2026 zurückgezogen. Sie ist damit als gegenstandslos geworden vom Geschäftsverzeichnis abzuschreiben ( Art. 32 Abs. 2 BGG ).
E. 2
Die Gerichtskosten sind auf Fr. 300.-- festzusetzen.
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